
 

 
            
 
Gemeindewerke Hohenwestedt GmbH Kundencenter:   Bankverbindung: 
Am Gaswerk 8, 24594 Hohenwestedt Montag bis Donnerstag   8.00 - 12.00 Uhr  Förde Sparkasse 
Aufsichtsratsvorsitzender: Jan Butenschön 
Geschäftsführer: Kay Fischer 

Montag und Dienstag 
Donnerstag 

14.00 - 16.00 Uhr 
14.00 - 17.00 Uhr 

 DE07 2105 0170 0000 0331 11 
BIC NOLADE21KIE 

HRB 13323 Ki Freitag 07.00 - 12.00 Uhr    

UID-Nr.: DE300248469        
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Zustimmungserklärung 
des Grundstückseigentümers/Erbbauberechtigten 

zum Netzanschlussvertrag (nach NDAV) 
 
 
Gemäß § 2 Niederdruckanschlussverordnung (NDAV), einsehbar unter
www.gemeindewerke-hohenwestedt.netzveroeffentlichung.com/gasnetz/, haben An-
schlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte sind, die 
schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers bzw. Erbbauberechtigten zu Her-
stellung und Änderung des Netzanschlusses unter Anerkennung der für den Anschluss-
nehmer und den Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten damit verbundenen 
Verpflichtungen beizubringen. Diese Zustimmungserklärung ist erforderlich, um bei einem 
Auseinanderfallen in der Person des Anschlussnehmers und des Grundstückseigentümers/
Erbbauberechtigten dem Netzbetreiber die Ausübung seiner Rechte und Pflichten, insbe-
sondere bei der Herstellung, Änderung und Aufrechterhaltung des Weiteren Betriebes 
des Netzanschlusses auch gegenüber dem Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigten 
zu ermöglichen. Mit der Zustimmungserklärung wird der Grundstückseigentümer bzw. der 
Erbbauberechtigte nicht Schuldner der aus dem Netzanschlussverhältnis resultierenden 
Kosten. 

Dies vorausgeschickt stimmt der  
 
 Grundstückseigentümer    Erbbauberechtigte1 
 
 
Name, Vorname bzw. Firma des Grundstückseigentümers bzw. Erbbauberechtigten  

 
für folgenden Netzanschluss:  
 
  

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 
 
 

Gemarkung, Flurstück, Flurnummer 

 
dem Abschluss des Netzanschlussvertrages zwischen Anschlussnehmer  
 
 
Name, Vorname des Anschlussnehmers 

 
 

                                                
1 § 2 Abs. 3 NDAV verlangt vom Anschlussnehmer, der nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigter ist, die schriftli-
che Zustimmung des Grundstückseigentümers. Diese dürfte jedoch nicht ausreichend sein, wenn beispielsweise ein Mieter 
oder ein Generalbauunternehmer den Netzanschluss beim Netzbetreiber beauftragt und auf dem anzuschließenden Objekt 
(zusätzlich) ein Erbbaurecht lastet. Die Zustimmung (allein) des Grundstückseigentümers ist in diesem Fall nicht ausreichend, 
zumal neben dem Grundstückseigentümer auch der Erbbauberechtigte ein Nutzungsrecht an dem Grundstück innehat. In die-
sen Fällen sollte daher auch die Zustimmung des Erbbauberechtigten eingeholt werden. 

http://www.gemeindewerke-hohenwestedt.de/
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mit der Kundennummer:  
 
 
Kundennummer 

 
und der Gemeindewerke Hohenwestedt GmbH (Netzbetreiber) sowie der Inanspruchnahme 
seines Grundstücks unter Anerkennung der NDAV und der Ergänzenden Bedingungen des 
Netzbetreibers zu.  
 

 

_____________, den ___________ 
 

___________________________________________ 
Unterschrift Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigter  

 

 


